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Vorwort

Was veranlasst einen, über den rechtlichen Status des pränatalen menschlichen
Lebens zu schreiben, wo doch schon soviel über dieses Thema gesagt und publi-
ziert worden ist? Den Impuls hierzu gab mir die Anfang der Jahrtausendwende
einsetzende Debatte über die Forschung mit humanen embryonalen Stammzel-
len. Aufgrund meiner Tätigkeit an einem wissenschaftsrechtlichen Lehrstuhl lag
eine solche Themenstellung deshalb nahe. Erste Untersuchungen und Überle-
gungen zum Thema zeigten jedoch schnell, dass man dieses nicht sinnvoll auf ei-
nen Aspekt des Umgangs mit menschlichen Embryonen begrenzen kann. Denn
letztlich führt der Umgang mit vorgeburtlichem Leben immer wieder auf die eine
Kernfrage zurück, von der die Beantwortung aller weiteren Folgefragen logisch
zwingend abhängt: Welchen rechtlichen Status genießt der Embryo und Fetus im
nationalen Recht? Da der moderne Staat nicht in rechtlicher Autarkie existiert,
muss diese Frage sofort um eine zweite ergänzt werden: Welchen Einfluss üben
die zwischen- und überstaatlichen Rechtsebenen auf den Status des pränatalen
Lebens im nationalen Recht aus? Diese beiden Grundfragen stehen im Zentrum
der nachfolgenden Untersuchung.

Obwohl zum rechtlichen Status des pränatalen Lebens schon viel geschrieben
wurde, ist bei weitem noch nicht alles gesagt. Gerade die durch Stammzellfor-
schung und Präimplantationsdiagnostik angestoßene Debatte der letzten Jahre
hat zu einer Akzentuierung bestimmter Argumentationsmuster geführt, die bis
dahin noch wenig im Fokus des rechtswissenschaftlichen Diskurses standen. Die
Anknüpfung des Lebensschutzes an den Zeitpunkt der Nidation des Embryos
steht exemplarisch hierfür. Hinzu kommt, daß die rechtliche Bewertung des vor-
geburtlichen Lebensschutzes stark von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen
abhängt. Die Naturwissenschaften fördern jedoch stetig neues Faktenwissen
über den Beginn und die Entwicklung menschlichen Lebens zu Tage, welches so-
dann normativer Einordnung bedarf. Auch in Zukunft wird das Thema „präna-
taler Lebensschutz“ deshalb reichlich Stoff für Kontroversen bieten. Die Arbeit,
welche im Frühjahr 2005 von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bonn als Habilitationsschrift angenommen wurde, soll hierzu ei-
nen Diskussionsbeitrag leisten. Sie berücksichtigt die bis Ende 2006 erschienene
Literatur.

Herzlichst danken möchte ich meinem akademischen Lehrer Herrn Professor
Dr. Wolfgang Löwer, der die vorliegende Arbeit nicht nur anregte und ihre Ent-
stehung mit großer Neugierde und Diskussionsfreude begleitete, sondern mir im
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Rahmen meiner Assistententätigkeit an seinem Lehrstuhl auch den nötigen Frei-
raum für ihre Erstellung beließ. Besonderen Dank schulde ich zudem Herrn
Prof. Dr. Matthias Herdegen für die beeindruckend schnelle Anfertigung des
Zweitvotums. Zu Dank verpflichtet bin ich ferner meinem Kollegen Herrn Dr.
Tobias Linke, dessen stets geistreiche und kritische Anmerkungen mein Auge für
die dogmatischen Aspekte des Themas geschärft haben, den zahlreichen studen-
tischen Hilfskräften, die mir bei der Beschaffung des höchst umfangreichen Ma-
terials behilflich waren sowie dem Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft
der VG WORT, der die Drucklegung der Schrift finanziell unterstützt hat.

Der größte Dank indes gebührt meiner Familie: Klaglos verzichtete sie so
manche Stunde auf meine Anwesenheit und mein familiäres Engagement, damit
das Werk gelingen konnte. Meine Frau Katrin Terpitz motivierte mich dabei
nicht nur unermüdlich zum Fertigstellen der Schrift, sondern war mir stets auch
eine kritische und anregende Gesprächspartnerin, welche zudem noch die Mü-
hen des Korrekturlesens auf sich nahm. Unsere beiden Kinder Elian und Julika,
die während der Habilitationszeit zur Welt kamen, haben mir das Schreiben des
Buchs zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Es sei ihnen deshalb gewid-
met.

Bonn und Düsseldorf im August 2007 Ralf Müller-Terpitz
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1. Kapitel

Thematische und begriffliche Einführung



1. Teil

Die moderne Biomedizin als Gefährdungstatbestand 
für das pränatale Leben

1. Abschnitt: Einleitendes

Schon seit Jahrtausenden ist der »Status des pränatalen menschlichen Lebens«
bedeutsamer Diskussionsgegenstand für die Medizin, Philosophie, Theologie
und nicht zuletzt auch für die Rechtswissenschaft.1 Bereits im antiken Griechen-
land reflektierten Persönlichkeiten wie Hippokrates (460–357 v. Chr.) und Aristo-
teles (384–322 v. Chr.) über das »Wesen der Leibesfrucht«.2 Damals wie heute
kreiste der Diskurs um die Frage, ab welchem Zeitpunkt die Leibesfrucht dem
geborenen Leben gleichzustellen, sie unter den Schutz des »neminem laedere«-
Prinzips zu stellen ist. Während in der Antike und im Mittelalter für die Mensch-
werdung noch entscheidend auf den Gesichtspunkt der Beseelung, des Über-
gangs der Leibesfrucht von einem »animal inanimatus« zu einem »animal ani-
matus« abgehoben wurde3, fokussiert sich die zeitgenössische Debatte ganz auf
den Begriff der »(Rechts-)Person«, d.h. auf die Frage, ob es sich bei dem »Keim-
ling« um individuelles menschliches Leben handelt, das mit bestimmten subjek-
tiven Rechten ausgestattet ist, oder lediglich um ein – wenn auch hochrangiges –
Gut, das als solches mit anderen hochrangigen Gütern abgewogen und gegebe-
nenfalls geopfert werden darf.

Ausgangspunkt für solche Statusbetrachtungen war seit jeher der Schwanger-
schaftsabbruch, d.h. der Schutz des ungeborenen Lebens in vivo – eine Proble-
matik, die sich von den dokumentierten Ursprüngen der Menschheit bis in die
Gegenwart hineinzieht und auch unter der Herrschaft des Grundgesetzes seit
Jahrzehnten intensiv diskutiert wird. Zwar fand diese Diskussion mit dem

1 Die moralische Statusbetrachtung des menschlichen Embryos sucht dabei Antworten auf die
Fragen, als welches Gut das ungeborene Leben in moralischer Hinsicht zu bewerten ist und welche
ethischen Schutzansprüche hieraus resultieren; vgl. Honnefelder, in: Höffe et al., Gentechnik, S. 79
(81); ders., in: Damschen/Schönecker, Status menschlicher Embryonen, S. 61 (62 f.). Spiegelbildlich
zielt eine rechtliche Statusbetrachtung auf die Analyse, welcher Stellenwert dem vorgeburtlichen
Leben in einer bestimmten Rechtsordnung oder in einem bestimmten Rechtsraum zukommt, ob
dieses als Objekt (Gut) oder Subjekt (Rechtsperson) behandelt und welches Schutzniveau ihm
konkret zugebilligt wird.

2 Vgl. hierzu: Demel, Abtreibung, S. 15–21; H. Schmoll, Wann wird der Mensch ein Mensch,
FAZ v. 31.5.2001, S. 15, sowie unten S. 44 ff.

3 Zu den Beseelungslehren ausführlich unten S. 67 ff.
4 BVerfGE 88, 203 ff.
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»zweiten Abtreibungsurteil« des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre
19934 einen (vorläufigen) Abschluß. Bedingt durch die neuen Techniken der as-
sistierten Reproduktion traten seit Ende der siebziger, Anfang der achtziger
Jahre jedoch Fragen zum Status des ungeborenen Lebens in vitro hinzu, die seit
1991 eine allenfalls als provisorisch zu bezeichnende Regelung im Embryonen-
schutzgesetz5 erfahren haben. Gerade der Siegeszug assistierter Reproduktions-
techniken hat neue Gefährdungstatbestände für das pränatale Leben hervorge-
bracht: Die Verlagerung des Befruchtungsvorgangs vom weiblichen Eileiter ins
Reagenzglas macht den Embryo menschlichem Zugriff verfügbar und damit zu
einem Objekt forschender Neu- und manipulativer Begierde. In zunehmendem
Maße haben Wissenschaft und Technik deshalb begonnen, die biologischen
Prozesse am Beginn menschlichen Lebens als neuen Erkenntnis- und Verfah-
rensgegenstand zu entdecken. Wie so häufig im Kontext wissenschaftlichen
Fortschritts laufen dabei »Verfügungs-« und »Orientierungswissen« auseinan-
der.6

Diese Problematik – so scheint es – blieb im Zuge der Fokussierung auf die
Abtreibungsdebatte zunächst verdeckt. Auch durch das zweite Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch, das vornehmlich im Zei-
chen deutsch-deutscher Einheitsbewältigung stand, fand sie keinen Weg in das
Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit, obwohl im Jahre 1993 die assistierte Re-
produktion und damit einhergehende Gefährdungstatbestände für das vorge-
burtliche Leben bereits präzise beschrieben waren.7 Zumindest die Fachöffent-
lichkeit sowie die politischen Entscheidungsträger waren indes für das neue Kon-
fliktpotential sensibilisiert. Nach langjährigen Beratungen entschloß sich der
Gesetzgeber mit Erlaß des Embryonenschutzgesetzes Ende 1990, extrakorporal
erzeugte Embryonen fremdnützigen (Forschungs-)Interessen vollumfänglich zu
entziehen8 und sie vor bestimmten Formen der Genese (Klonen, Chimären- und
Hybridbildung9) zu schützen. Der Gesetzgeber schuf hierdurch keineswegs ein
»Recht auf Vorrat« zu einem Zeitpunkt, als die »Verheißungen der Humangene-
tik noch nicht lockten.«10 Die verbrauchende Forschung an Embryonen, etwa

5 Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – ESchG) v. 13.12.1990, BGBl.
I S. 2746. Das ESchG ist am 1.1.1991 in Kraft getreten. Die rechtspolitische Diskussion bis zur Ver-
abschiedung des Gesetzes zeichnet nach Voss, Keimbahntherapie, S. 88–155 m.w.N.

6 Zur Begrifflichkeit vgl. J. Mittelstraß, Das Maß des Fortschritts, FAZ v. 31.1.2002, S. 8.
7 Für die Diskussion in den siebziger und achtziger Jahren so bereits Eibach, Werdendes Le-

bens, S. 10 f. Auffallend ist etwa, daß im zweiten Abtreibungsurteil das Embryonenschutzgesetz,
welches zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung bereits mehr als zwei Jahre in Kraft war, mit kei-
nem Wort Erwähnung findet, obwohl dieses – im Gegensatz zu § 218 Abs. 1 S. 2 StGB – den Le-
bensschutz bereits mit Abschluß der Fertilisation (vgl. § 8 Abs. 1 ESchG) und nicht erst ab der Ni-
dation einsetzen läßt.

8 Vgl. § 2 ESchG. Ilidaou, Forschungsfreiheit, S. 57, spricht insofern von einem durch das Ge-
setz etablierten »statischen und absoluten Forschungsverbot«.

9 Vgl. §§ 6 und 7 ESchG.
10 So aber Isensee, in: Höffe et al., Gentechnik, S. 37 (45). Kritisch zu dieser (vermeintlichen)

»Bevorratung« aus strafrechtlicher Sicht F. C. Schroeder, in: Kühne, FS Miyazawa, S. 533 (547).


